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RS OGH 1928/11/14 3Ob704/28
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.11.1928

Norm

AO §53

Rechtssatz

Terminsverlust und Wiederau4eben tritt ein, wenn der Verp4ichtete die im Verzuge be7ndliche Rate infolge Exekution

zwar gerichtlich erlegt, aber ihrer Ausfolgung vor Ablauf der Nachfrist nicht zustimmt.
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